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@ Veroffentlicht am 07.04.1998

Rechtssatz

Legt das erstinstanzliche Straferkenntnis dem Beschuldigten eine gewerbsmaRige Beférderung von Gitern im
grenzlberschreitenden Guterbeforderungsverkehr von Deutschland kommend in Richtung Slowenien zur Last, stellt
sich aber im Beweisverfahren vor dem Unabhangigen Verwaltungssenat heraus, dal3 es sich vielmehr um eine Fahrt
von Osterreich in Richtung Slowenien handelte, so ist die Tat nicht entsprechend konkretisiert, da es im
grenzlberschreitenden Guterverkehr unerlaf3lich ist die Transitstrecke und somit die bezughabende Fahrtrichtung
genau zu umschreiben und dem Berufungswerber innerhalb der hiefir maRRgeblichen Fristen zur Kenntnis zu bringen.

(Einstellung des Verfahrens)

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1998/04/07 KUVS-K1-887/7/97
	JUSLINE Entscheidung


